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Herangehensweise

1.) Welche Möglichkeiten haben wir Bäume bzw. Grünbestände zu 

schützen?

2.) Hätten wir mit diesen Instrumenten die gefällten Bäume der 

letzten Zeit erhalten können?

3.) Wie gehen wir in Zeiten des Klimawandels mit dem Schutz der 

Bäume auf privaten Flächen um?



Ziel

Effizienter Schutz von Bäumen und Grünbeständen, 
der hinsichtlich Personalaufwand und Kosten für den 
privaten Eigentümer und die Stadtverwaltung 
verhältnismäßig ist, rechtlich abgesichert ist und die 
negativen Auswirkungen auf Bäume und 
Grünbestände durch den Klimawandel 
berücksichtigt.



Welche Möglichkeiten haben wir Bäume bzw. 

Grünbestände zu schützen?

1. Ausweisung von Bäumen als Naturdenkmale
siehe Vorlage 045/2020



Welche Möglichkeiten haben wir Bäume bzw. 

Grünbestände zu schützen?

2. Festsetzungen in Bebauungsplänen

- Einzelbäume und Grünbestände können geschützt werden
 Befreiungen müssen beantragt werden 

 Ersatzpflanzungen können angeordnet werden; auch wenn die 
Stadt erst im nachhinein davon erfährt

- Festsetzungen in Bebauungsplänen sind i.d.R. Vermeidungs- und  
Minimierungsmaßnahmen  Ausgleichsmaßnahmen reduziert

- Gilt auch für schon vorhandene Bebauungspläne

- In neueren Bplänen/Umweltberichten sind oft auch Fällzeiten
angegeben

- Abstimmung bei Festsetzung mit Baufeld möglich

- Personalmehraufwand, jedoch in geringerem Umfang 

- nur Grünbestände/Bäume, die im Bebauungsplan festgesetzt sind,    
sind geschützt



Welche Möglichkeiten haben wir Bäume bzw. 

Grünbestände zu schützen?

3. Baumschutzsatzungen

- Bäume werden ab einer gewissen Größe, meist bestimmte Baumarten 
usw. geschützt. Was können wir angesichts des Klimawandels als Baumart 
pauschal festsetzen?

- Ersatzpflanzungen ggf. Ersatzzahlungen (muss verhältnismäßig sein) 

- Festsetzung des Fällzeitpunktes

- Hoher Verwaltungsaufwand bei relativ geringem Erfolg (80 – 90% positiv)

- Baurecht geht immer vor Baumschutz

- Rechtliche Unsicherheiten z.B. Kostenübernahme privater Eigentümer;
Grauzonen bei Verhältnismäßigkeit, zumutbare Belastung usw.

- Fällung von Bäumen: vor Inkrafttreten der Satzung, vor Erhalt der 
geschützten Größe oder werden erst gar nicht gepflanzt 

- Nur noch Baumarten gepflanzt werden, die aus ökologischen Gründen                                   
nicht gewünscht sind, z.B. Thuja, Koniferen



Hätten wir mit diesem Instrument die gefällten Bäume 

der letzten Zeit erhalten können?

In der Regel nein. Gründe:

- Verkehrssicherungspflicht

- Baurecht



Wie gehen wir in Zeiten des Klimawandels mit dem 

Schutz der Bäume auf privaten Flächen um?

Bäume leiden zunehmend unter dem Klimawandel, nicht nur auf 
öffentlichen Flächen und im Forst:

- Trockenheit

- Schädlinge

Bäume werden zunehmend krank, sterben ab

Probleme der Verkehrssicherungspflicht nehmen zu

Haftung seitens der Stadt bei Versagen der Fällgenehmigung zu 
übernehmen ist nicht möglich



Weiteres Vorgehen

- Zukünftig verstärkt in Bebauungsplänen Pflanzbindungen von Bäumen 
und Grünbeständen prüfen
 Abstimmung mit Bauflächen erfolgt

- Pflanzbindungen, Pflanzgebote und Minderungsmaßnahmen soweit als 
möglich auf öffentlichen Flächen umsetzen

- Pflanzbindungen, Fällungen usw. sind über einen Freiflächenplan im 
Rahmen der Baugenehmigung darzustellen

- Festsetzung oder Hinweis in Bebauungsplänen, dass erst mit 
rechtskräftigen Bauvorbescheid/Baugenehmigung Bäume und 
Grünbestände beseitigt werden dürfen (Artenschutzvorgaben).

- Flankierende Maßnahmen: Stadt als Vorbild, Telefonberatungen; 
Sammelbestellungen, Baumgeschenke, Medieninformation, 
Bürgerschaft als Multiplikatoren



Beschlussvorschlag

1. Die Verwaltung wird beauftragt, im Rahmen der Aufstellung von 
Bebauungsplänen den Grünbestand insbesondere den Baumbestand auf 
seine ökologische Wertigkeit zu prüfen und diesen bei Bedarf als 
schützenswert festzusetzen. Den hierfür vorgeschlagenen Maßnahmen 
und Vorgehen in den Punkten 4b-e wird zugestimmt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt den eingeschlagenen Weg und die 
Vorbildfunktion der Stadt entsprechend den Punkten 4f und 4g 
weiterzuführen.

3. Eine Baumschutzverordnung wird abgelehnt (siehe Punkt 4a).



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

Lörrach macht Klima


